
Quellen reichlich fließen 17
. Er behandelt zudem keine andere Übertragung, son¬

dern es ist lediglich Herzog Matthias' I. von Lothringen Bestätigung einer Schen¬
kung seiner Eltern Simon und Adelaide 18

. Es kann sich hierbei nur um das bereits
in der Urkunde Bischof Stephans von 1146 erwähnte Allod handeln. Weiler-
Bettnach soll in Batzenthal bis zur Französischen Revolution einen Hof besessen
haben 19

. In ein Verzeichnis der Abteirechte wurden 1741 unter dem Titel ferme de
Batzendal nur Einkünfte umliegender Ortschaften, nicht aber aus Batzenthal selbst
eingetragen. In Batzenthal mußten wohl all diese Dinge abgeliefert werden.

Bégny (Wüstung, Gde. Volmerange-lés-Boulay, Ktn. Boulay).
Die Belege für Weiler-Bettnacher Güterbesitz konzentrieren sich auf die Zeit von
Mitte 13. bis Mitte 14. Jh., brechen dann plötzlich ab und setzen erst mit dem Jahre
1667 wieder ein 20

21

. Zu diesem Zeitpunkt lag die Siedlung jedoch bereits wüst. Eine
Aufstellung des klösterlichen Besitzstandes vermerkte 1692 zu Begnin: C'est une
metterie ou eens appartenante a l'abbaye dont la maison et la grange sont ruinées
depuis longues années 21 . Auch das Verzeichnis von 1742 verwies auf die Existenz
eines Pachthofs, einer métairie, fügte aber hinzu, es existiere kein Haus mehr für
deren Bewirtschafter 22

. Im Jahre 1248 schenkte Gilles von Vinsberg der Abtei ei¬
nen Zins von 30 s. aus seinem Allod in Bégny23 . Erstmalig bezeugt ist Güterbesitz
in Bégny mit zwei umfangreichen Schenkungen des Klerikers Wilhelm von Rupi-
gny24 . Er überließ 1277 all seinen Besitz in Begengen der Abtei, darunter beson¬
ders das Land, das er von Wirich, genannt von Berus (de Berris), erworben hatte.
Weiler-Bettnach sollte dafür sein Jahrgedächtnis begehen und zu seinem weiteren
Seelenheil der Abtei St. Nabor jährlich 2 s. zahlen25 . Im Februar 1281 schenkte er
schließlich Weiler-Bettnach alles, was er in villa, banno et finagio sive territorio de
Beange hatte, als Seelgerätstiftung 26

. Zu diesem beträchtlichen Grundstock kamen
in der Folgezeit weitere Güter und Einkünfte. Ein Zins von 100 s., den Weiler-
Bettnach seit 1289 in Bégny bezog, ist nur in Form einer Notiz überliefert27 . Ein
Verwandter des obengenannten Pfarrers, der Edelknecht Weirions de Roupeney,
vermachte der Abtei mit Zustimmung seiner Frau und seines Sohnes 1294 zwei

,7 ADM H 1762.
18 ADMM B 483 Nr. 55, fol. 12v [1166]; Regest bei DUVERNOY: Duc, S. 187 Nr. 67.
I9 REL II, S. 63; ALTE TERRITORIEN I, S. 94. Die Überlieferung bricht 1723 ab; vgl. ADM H

1762.
20 Für die Belege ab 1667 vgl. ADM H 1768.
21 ADM H 1758, fol. 5r.
22 ADM H 1757 Nr. 22, S. 24f. Art. 34 [ 1741 IV 2].
23 ADM H 1713, S. 18 [1248 VI 25].
24 Gde. Charly-Oradour, Ktn. Vigy.
25 ADM H 1714, fol. 87v-88r; ADM H 1767, fol. 2v-3r [1277 XI 12].
26 ADM H 1714, fol. 54r-55r; ADM H 1767, fol. 3v [1281 II 11].
27 ADM H 1713, S. 18.
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